
 

 

  

Erklärung zur Barrierefreiheit  
Muster der Barrierefreiheitserklärung für Websites und mobile 

Anwendungen für Rechtsträger gemäß Art. 3 Abs. 1-bis des 

Gesetzes Nr. 4 vom 9. Januar 2004.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Emilceramica S.r.l. verpflichtet sich, ihre Website im Einklang mit dem Gesetz Nr. 4 vom 

9. Januar 2004 („Legge Stanca“), veröffentlicht im Amtsblatt (Gazzetta Ufficiale) Nr. 13 vom 

17.01.2004, und dem darauffolgenden Gesetzesdekret Nr. 106 vom 10.08.2018, mit dem die 

Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates umgesetzt wurde, 

barrierefrei zugänglich zu machen. Diese Barrierefreiheitserklärung gilt für 

die https://eg.emilgroup.de   
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Konformität 
Teilweise konform gemäß UNI CEI EN 301549:2022 

Diese Website ist teilweise konform mit den Anforderungen im Anhang A der Norm UNI CEI 

EN 301549:2022, aufgrund der unten aufgeführten Fälle von Nichtkonformität, die im 

entsprechenden, beim Anbieter hinterlegten Bewertungsmodell näher beschrieben sind. 

 

Nicht barrierefreie Inhalte 
Einige Inhalte sind aufgrund einer teilweisen oder unvollständigen Nichtkonformität mit den 

Bestimmungen im Anhang A der Norm EN 301549:2022 nicht barrierefrei. 

● C.9.1.3.1 - Informationen und Beziehungen – WCAG 1.3.1 (Erfolgskriterium, Stufe A) 

In einigen Fällen können Informationen, Strukturen oder Beziehungen, die durch die 

Darstellung vermittelt werden, nicht programmatisch ermittelt werden oder sind nicht in 

Textform verfügbar; 

● C.9.1.3.5 - Eingabezweck bestimmen – WCAG 1.3.5 (Erfolgskriterium, Stufe AA) 

Der Zweck einiger Eingabefelder für Benutzerinformationen kann nicht programmatisch 

bestimmt werden; 

● C.9.1.4.1 - Verwendung von Farbe – WCAG 1.4.1 (Erfolgskriterium, Stufe A)  

In einigen Fällen wird Farbe als einziges visuelles Mittel zur Darstellung von 

Informationen, Aktionen, zur Anforderung von Reaktionen oder als visuelles 

Unterscheidungsmerkmal verwendet; 

● C.9.1.4.11 - Nicht-Text-Kontrast – WCAG 1.4.11 (Erfolgskriterium, Stufe AA) 

In einigen Fällen weist die visuelle Darstellung ein Kontrastverhältnis von weniger als 3:1 

im Vergleich zu angrenzenden Farben auf; 

● C.9.2.4.1 - Blöcke umgehen – WCAG 2.4.1 (Erfolgskriterium, Stufe A) 

Es steht kein Mechanismus zur Verfügung, um Inhaltsblöcke zu umgehen, die sich auf 
Seiten wiederholen; 

● C.9.2.4.4 - Linkzweck (im Kontext) – WCAG 2.4.4 (Erfolgskriterium, Stufe A)  
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In einigen Fällen kann der Zweck bestimmter Links nicht allein aus dem Linktext oder aus 

dem Linktext zusammen mit dem kontextuellen Inhalt bestimmt werden; 

● C.9.2.4.5 - Mehrere Wege – WCAG 2.4.5 (Erfolgskriterium, Stufe AA)  

Es gibt keine alternativen Wege, um eine Seite innerhalb einer Gruppe von Seiten zu 

identifizieren, selbst wenn sie nicht das Ergebnis oder ein Schritt eines Vorgangs ist; 

● C.9.3.2.2 - Bei Eingabe – WCAG 3.2.2 (Erfolgskriterium, Stufe A) 

In einigen Fällen führt das Ändern der Einstellungen einer 

Benutzeroberflächenkomponente zu einer Kontextänderung, ohne dass der Benutzer 

darüber informiert wird; 

● C.9.3.3.1 - Fehlererkennung – WCAG 3.3.1 (Erfolgskriterium, Stufe A)  

In einigen Fällen wird das fehlerhafte Element bei einem automatisch erkannten 

Eingabefehler nicht identifiziert oder der Fehler wird nicht in Textform beschrieben; 

● C.9.3.3.2 - Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen – WCAG 3.3.2 
(Erfolgskriterium, Stufe A) 

In einigen Fällen werden keine Beschriftungen oder Anweisungen bereitgestellt, wenn der 

Inhalt Benutzereingaben des Nutzers erfordert; 

● C.9.3.3.3 - Fehlervorschläge – WCAG 3.3.3 (Erfolgskriterium, Stufe AA)  

In einigen Fällen wird das fehlerhafte Element bei einem erkannten Eingabefehler, für den 

Korrekturvorschläge bekannt sind, nicht identifiziert und/oder der Fehler wird dem 

Benutzer nicht zur Verfügung gestellt; 

● C.9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert – WCAG 4.1.2 (Erfolgskriterium, Stufe A) 

In einigen Fällen können Name oder Rolle von Komponenten nicht programmatisch 

bestimmt werden; Status, Eigenschaften und Werte, die vom Benutzer eingestellt werden 

können, können nicht programmatisch eingestellt werden, oder Benachrichtigungen über 

Statusänderungen sind nicht verfügbar. 

● C.9.4.1.3 - Statusmeldungen – WCAG 4.1.3 (Erfolgskriterium, Stufe AA) 

In einigen Fällen können Statusmeldungen in Markup-Inhalten nicht programmatisch 

durch Rollen oder Eigenschaften bestimmt werden, ohne den Fokus zu erhalten. 
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Erstellung der Barrierefreiheitserklärung 
Erstellungsdatum dieser Erklärung: 23/03/2026  

Die in dieser Barrierefreiheitserklärung enthaltenen Informationen stammen aus einer 

Bewertung, die von einem Dritten mit der Qualifikation UNI 11621-3 

(Registernummer ECFPROFESSIONAL2025-000080) durch objektive und subjektive 

Analysen durchgeführt wurde (siehe Art. 3 Abs. 1 des Durchführungsbeschlusses (EU) 

2018/1523 der Kommission). 

Methodik der Bewertung: Technische und manuelle Bewertung. 

 

 

Zur Überprüfung der Kriterien angewandte Techniken 
Es wurde eine Kombination aus automatischen und halbautomatischen 

Validierungswerkzeugen eingesetzt, die vom W3C gefördert werden und in der W3C 

Evaluation Tools List aufgeführt sind. Unterstützende Technologien wie Screenreader, 

Sprachsteuerung, Tastaturnavigation und Talkback wurden verwendet, darunter NVDA, 

JAWS, ChromeVox, Amplificatore, Gboard, Voice Access, TalkBack, Accessibility Scanner, 

Switch Access, VoiceOver und SpokenContent. 

  

Es wurde eine manuelle Prüfung durch Manipulation des „DOM“-Quellcodes (Document 

Object Model) unter Verwendung von DevTools, Web Developer Toolbar, Lighthouse, 

Pagespeed, WebIAM, Siteimprove, A11y, AxeCore, Silktide Inspector, AccessiWeb Scanner, 

AccessiWeb API mit AgilityPack, AccessiWeb Webserver, Zoom, hohem Kontrast, Rendering 

mit „Emulate vision deficiencies“ sowie der Überprüfung von ARIA-Rollen und -Attributen, 

Markup-Semantik und Parsing durchgeführt. Die Tests wurden mit verschiedenen 

Kombinationen von Browsern, Geräten, Auflösungen, Ausrichtungen und User Agents für 

insgesamt 117 Kontrolltechniken durchgeführt, die im entsprechenden, beim Anbieter 

hinterlegten Bewertungsmodell näher beschrieben sind. 

Feedback-Mechanismus und Kontaktdaten 
Der Anbieter stellt den Feedback-Mechanismus zur Verfügung, mit dem Fälle von 

Nichtkonformität gemeldet sowie Informationen und Inhalte angefordert werden können, die 

nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Zu diesem Zweck sind etwaige 

Beschwerden an folgende Adresse zu richten: marketing@emilceramicagroup.it  
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Verfahren zur Übermittlung von Meldungen an die AgID 
Im Falle einer unbefriedigenden Antwort oder einer nicht erfolgten Rückmeldung auf die 

Mitteilung oder Anfrage innerhalb von dreißig Tagen, kann die betroffene Person eine 

Beschwerde über den Link www.agid.it oder per E-Mail an 

protocollo@pec.agid.gov.it einreichen. 

Website-Informationen 
Veröffentlichungsdatum der Website: 02/03/2026  

Durchgeführte Usability-Tests: YES  

Für die Website verwendetes CMS: n.d.  

Unternehmensinformationen 
Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter mit Behinderungen: 11  

Anzahl der Arbeitsplätze für Mitarbeiter mit Behinderungen: 0  

Letzte Aktualisierung: 16/03/2026  

Das Muster der Barrierefreiheitserklärung für Websites und mobile Anwendungen wurde in 

Übereinstimmung mit dem Gesetz „Bestimmungen zur Förderung und Erleichterung des 

Zugangs von Nutzern, insbesondere von Menschen mit Behinderungen, zu IT-Systemen“, 

Gesetz vom 9. Januar 2004, Nr. 4, bekannt als „Legge Stanca“, gemäß dem „Muster der 

Barrierefreiheitserklärung für Websites und mobile Anwendungen für Rechtsträger gemäß Art. 

3 Abs. 1-bis des Gesetzes vom 9. Januar 2004, Nr. 4“ (Anhang 1) erstellt. 

  

Quelle: AGID | Agenzia per l’Italia Digitale  

„Anhang 1 zu den Leitlinien zur Barrierefreiheit von IT-Systemen“

  
  


